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Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes Uber kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit
den §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung flr Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 13, 15 und 16 des
Gesetzes zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen
(KrW-/AbfG) in Verbindung mit den §§ 3 Abs. 4 und 5 Abs. 1 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes
fur das Land Schleswig-Holstein (LAbfWG) sowie aufgrund des § 2 des 6ffentlich-rechtlichen Ver-
trages zwischen dem Wege-Zweckverband und dem Kreis Segeberg iiber die Ubertragung von
Aufgaben der Abfallentsorgung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des
Wege-Zweckverbandes am 07.12.2004 nachstehende Satzung des Wege-Zweckverbandes Uber

die

Abfallwirtschaft erlassen:

I. Allgemeine Bestimmungen

1.

§1
Aufgabe und Geltungsbereich

Der Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg, nachstehend WZV genannt,
betreibt die Abfallwirtschaft nach Maligabe der o6ffentlich-rechtlichen Vertrage zwischen dem
Wege-Zweckverband und dem Kreis Segeberg iber die Ubertragung von Aufgaben der
Abfallentsorgung sowie Uber die Regelung der Rechtsverhaltnisse fir die Zentraldeponie
Damsdorf/Tensfeld und der diesen Vertrdgen zugrunde liegenden bundes- und
landesrechtlichen Vorschriften sowie im Rahmen des Abfallwirtschaftskonzepts des Kreises
Segeberg als offentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.
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2. Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das Gebiet des Kreises Segeberg mit
Ausnahme der Stadt Norderstedt.

3. Soweit in dieser Satzung Regelungen nicht enthalten sind, flhrt der WZV die Abfallentsorgung
auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen privatrechtlich durch. Er schlie®t hierzu mit
den Uberlassungspflichtigen nach § 4 dieser Satzung einen privaten Abfallentsorgungsvertrag
ab. Die Uberlassungspflichtigen nach § 4 dieser Satzung sind verpflichtet, das Angebot zum
Abschluss des Entsorgungsvertrages nach Satz 2 anzunehmen (Abschluss- oder
Kontrahierungszwang). Der Vertrag kommt durch die Annahme des Angebotes zustande, ohne
dass eine Annahme dem W2V gegentiber erklart zu werden braucht (§ 151 BGB).

4. Fir das Vertragsverhaltnis gelten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des Wege-
Zweckverbandes der Gemeinden des Kreises Segeberg (WZV) fur die Entsorgung von Ab-
fallen (AEB — WZV) einschlieBlich der Tarifbedingungen (TB AEB — WZV) in ihrer jeweils
geltenden Fassung. Diese AEB werden wie diese Satzung jeweils 6ffentlich bekannt gemacht
und kénnen wahrend der Geschaftszeiten beim WZV eingesehen werden.

5. Die Entsorgung von Abfall zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als Haushalten hat
der WZV nach § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG und mit Zustimmung des Kreises Segeberg sowie der
obersten Abfallbehérde mit Wirkung vom 01.10.2003 der WZV Entsorgung GmbH & Co. KG
Ubertragen.

Die Uberlassungspflichten gemaR § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG gelten fiir die nach Satz 1 Uber-
tragenen Abfalle unmittelbar gegenliber der WZV Entsorgung GmbH & Co. KG.

Verbindliche Regelungen zur Entsorgung der nach Satz 1 Gbertragenen Abfalle sind enthalten
in den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen der WZV Entsorgung GmbH & Co. KG fur die
Entsorgung von Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen (AEB —
WZV Entsorgung) in ihrer jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Abfallvermeidung und -verwertung

1. Jeder ist gehalten,

das Entstehen von Abféallen zu vermeiden,

die Menge der Abfalle zu vermindern,

die Schadstoffe in Abfallen soweit wie moglich zu vermeiden oder zu verringern
und angefallene Abfalle weitestgehend einer Verwertung zuzufiihren.

2. Schadstoffhaltige Abfalle sowie verwertbare Abfalle sind - soweit moglich - getrennt von den
Restabfallen zu Uberlassen, sofern nicht eine Rickgabemdglichkeit bzw. Ricknahmepflicht
aullerhalb der offentlichen Abfallentsorgung besteht. Insgesamt ist anzustreben, dass ein
madglichst groRer Teil verwertet werden kann.

3. Der WZV informiert und berat die Abfallerzeuger mit dem Ziel, eine moglichst weitgehende
Abfallvermeidung und -verwertung zu erreichen.
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§3
Begriffsbestimmungen
Umfang der Entsorgungspflichten

1. Abfélle im Sinne dieser Abfallwirtschaftssatzung sind bewegliche Sachen, deren sich ihr Be-
sitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss und die in privaten Haushaltungen an-
gefallen sind. Abfalle zur Verwertung sind Abfalle, die verwertet werden. Abfalle, die nicht
verwertet werden, sind Abfalle zur Beseitigung.

2. Abfalle aus privaten Haushaltungen sind Abfélle, die in privaten Haushalten im Rahmen der
privaten Lebensfihrung anfallen, insbesondere in Wohnungen und dazugehdrigen Grund-
stlicks- und Gebaudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Abfallorten wie Wohnheime oder
Einrichtungen des betreuten Wohnens.

3. Die Entsorgung von Abfallen umfasst die Verwertung und Beseitigung von nach dieser Sat-
zung Uberlassungspflichtigen Abfallen einschlieRlich des Bereitstellens, Uberlassens, Ein-
sammelns, Beférderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns der Abfélle. Der WZV kann sich
zur Erfullung dieser Pflicht ganz oder teilweise Dritter bedienen.

4. Der WZV flhrt anfallende Abfalle einer thermischen Verwertung oder Vorbehandlung oder
einer fur die jeweilige Abfallart zugelassenen Entsorgungsanlage zu, soweit eine Ablagerung
auf der Zentraldeponie Damsdorf/Tensfeld nicht zugelassen ist.

5. Von der Entsorgungspflicht sind die in der Anlage zu dieser Satzung aufgefiihrten Abfalle
ausgeschlossen. Aufierdem kann der WZV mit Zustimmung der zustandigen Behoérde im
Einzelfall solche Abfalle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen von der Entsorgung ausschlief3en, die nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht
mit den in Haushalten anfallenden Abféllen entsorgt werden kénnen (§ 15 Abs. 3 KrW-/AbfG).

6. Soweit Abfalle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch den WZV ausgeschlossen sind,
ist der Erzeuger oder Besitzer dieser Abfalle selbst zur ordnungsgemalien Entsorgung
verpflichtet.

7. Kunden des WZV kdénnen direkt auf dessen Entsorgungsanlagen selbst anliefern

eigene Abfalle aus privaten Haushaltungen bei gelegentlichem Mehranfall,

Abfalle aus anderen Herkunftsbereichen soweit die Abfalle nach Art und Menge auf den
Anlagen Uber eine Sortierstralle oder andere Erfassungssysteme Ubergeben werden
konnen.

Fur die Entsorgungsanlagen des WZV gelten gesonderte Benutzungsordnungen.

8. Alle Kunden des WZV missen (ber Herkunft, Menge und Zusammensetzung Ubergebener
Abfélle Auskunft geben. Auf Verlangen missen sie im Einzelfall die zur Beurteilung einer
vorschriftsmafligen Entsorgung erforderlichen Nachweise und Analysen vorlegen. Flr einzelne
Abfalle kann der WZV eine Vorbehandlung oder besondere Art der Ubergabe durch den
Kunden fordern, wenn diese flr die Verbringung in eine Entsorgungsanlage rechtlich oder
technisch erforderlich ist.

9. Der WZV hat in Zweifelsfallen ein vorlaufiges Zuriickweisungsrecht. In diesem Fall ist der
Kunde verpflichtet, den Abfall bis zu einer endgiltigen Entscheidung Uber die Entsorgung,
insbesondere die Art der Behandlung oder Ablagerung so bereitzustellen, dass das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird. Der WZV halt hierfir gegen Entgelt ein Abfall-
zwischenlager vor.
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§4

Uberlassungsrechte und —pflichten

1. Berechtigte und Verpflichtete im Sinne dieser Satzung sind alle Erzeugerinnen/Erzeuger oder
Besitzerinnen/Besitzer von Abfallen aus privaten Haushalten. Als Berechtigte und Verpflichtete
gelten ebenfalls Eigentliimerinnen/Eigentimer standig oder zeitweise bewohnter Grundstiicke;
ein mittelbarer Abfallbesitz i.S. von § 868 BGB ist fiir das Entstehen einer Uberlassungspflicht
ausreichend. Den Eigentimerinnen/Eigentiimern stehen Erbbauberechtigte,
Niel3braucherinnen/NieRbraucher, Wohnungseigentimerinnen/Wohnungs-eigentiimer  und
sonstige zur Nutzung eines Grundstucks dinglich oder vertraglich Berechtigte gleich.

2. Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist — unabhangig von der Grundbuch- bzw. Kataster-
bezeichnung — jeder zusammenhangende Grundbesitz, der eine selbstiandige wirtschaftliche
Einheit bildet.

3. Wer Leistungen des WZV aufgrund dieser Satzung in Anspruch nimmt, wird im Folgenden
.Kunde“ genannt, soweit nicht im Einzelfall ausdriicklich nach dem Rechtsverhaltnis diffe-
renziert wird.

4. Der WZV ist in seinem ortlichen Zustandigkeitsbereich (§ 1 Nr. 2) der nach Landesrecht zur
Entsorgung verpflichtete 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstrager. Er halt aufgrund seiner ge-
setzlichen Entsorgungsverpflichtung (§§ 13, 15 KrW-/AbfG) Entsorgungsanlagen und —ein-
richtungen fur seine Kunden und fur alle Abfélle aus privaten Haushaltungen und anderen
Herkunftsbereichen vor, die er nicht nach § 3 ausdrucklich ausgeschlossen hat.

5. Alle Kunden des WZV nach Nr. 1 sind gemal § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG berechtigt und ver-
pflichtet, diese Abfalle dem WZV zu uberlassen (Uberlassungsrecht/-pflicht) und dazu die
Entsorgungseinrichtungen des WZV zu benutzen, soweit sie zu einer Verwertung nicht in der
Lage sind oder diese nicht beabsichtigen (Benutzungsrecht/-pflicht). Jeder Kunde als
Eigentimer oder sonst Nutzungsberechtigter (Nr. 1) eines im Geltungsbereich dieser Satzung
(§ 1 Nr. 2) liegenden Grundsticks ist im Rahmen dieser Satzung berechtigt und verpflichtet,
sein Grundstlck an die 6ffentliche Abfallentsorgung anzuschlief3en (Anschlussrecht-/pflicht).

6. Abfalle werden (iberlassen, idem sie dem WZV als offentlich-rechtlichem Entsorgungstrager
tatsachlich zur Verflgung gestellt werden. Grundsticke werden grundsatzlich angeschlossen,
in dem der WZV zum Zwecke der Uberlassung Abfallbehalter zur Verfugung stellt.

7. Die Abfalle dirfen weder in offentliche Abfallbehalter noch unbefugt in sonstige fremde
Abfallgefale eingeflllt werden.

8. Der WZV kann auf Antrag fiir biologisch abbaubare organische Abfélle (kompostierbare Ab-
falle) aus privaten Haushaltungen (Bioabfalle) Ausnahmen von der Uberlassungspflicht zu-
lassen und Kunden von der Pflicht zur Ubernahme und Bereitstellung eines Bioabfallbehalters
befreien. Dies ist jederzeit widerruflich. Voraussetzung hierfir ist, dass der Kunde sich
schriftlich zur fachgerechten Eigenkompostierung aller auf seinem oder dem von ihm
bewirtschafteten Grundstiick anfallenden kompostierbaren Abfalle verpflichtet und dies ge-
wahrleistet. Minimale Mengen schlecht kompostierfahiger Speisereste bleiben dabei unbe-
achtlich. In anderen begriindeten Einzelfallen, insbesondere bei besonderen gesundheitlichen
Einschrankungen koénnen Kunden von der Benutzungspflicht fur die Behdalter und Ein-
richtungen der getrennten Sammlung von Bioabféllen befreit werden.

10. Der WZV kann die Uberpriifung der fach- und sachgerechten Eigenkompostierung vor-
nehmen. Als Eigenkompostierung gilt die Verwertung aller auf dem Grundstiick anfallenden
Bio- und Griinabfalle, die ganzjahrige Bewirtschaftung der Rotte und des Rottematerials so-
wie die Verwendung des Kompostes auf dem eigenen Grundstick.
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11.  Der WZV ist berechtigt, Abfalle aus privaten Haushaltungen, fur die nach den vorstehenden
Regelungen keine Uberlassungspflicht besteht, zur Verwertung und Beseitigung anzu-
nehmen.

§5
Anmeldung, Auskunft, Zugangsrecht

1. Fallen auf einem Grundstlick erstmalig oder nach langerer Unterbrechung wieder zu Uber-
lassende Abfalle an, so missen die jeweiligen Kunden als Abfallerzeuger, -besitzer oder
sonst nach § 4 Nr. 1 Verpflichteten dieses beim WZV oder der ortlich zustandigen Stadt-,
Gemeinde-, bei amtsangehdrigen Gemeinden der zustandigen Amtsverwaltung zum An-
schluss anzeigen und die zur Durchflihrung der Abfallentsorgung erforderlichen Angaben
machen.

2. Eigentimerwechsel sowie weitere wesentliche Veranderungen auf den angeschlossenen
Grundstucken sind vom bisherigen und gegebenenfalls neuen Kunden anzuzeigen.

3. Soweit zur Ermittlung der Berechnungsgrundlagen weitere Auskinfte des Kunden
und/oder anderer Personen erforderlich sind, sind alle Beteiligten und/oder anderen
Personen zur Auskunftserteilung verpflichtet. Die Regelungen der Abgabenordnung in der
jeweils geltenden Fassung zur Auskunftspflicht von Beteiligten und anderen Personen
gelten entsprechend.

4. Beauftragten des WZV ist zur Prifung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden,
ungehindert Zutritt zu allen Grundstiicken zu gewahren (§ 14 KrW-/AbfG). Dies gilt auch
fur die Auslieferung und Abholung von Abfallbehaltern.

. Einsammeln und Befordern der Abfille

§6

Einsammlung der Abfille

1. Die vom WZV zu entsorgenden Abféalle werden eingesammelt und beférdert durch den WzZV
oder von ihm beauftragte Dritte im Rahmen des Holsystems oder durch die Besitzerin/den
Besitzer selbst im Rahmen des Bringsystems (Selbstanlieferer).

2. Die Abfélle gehen in das Eigentum des WZV (ber, sobald sie zur Abholung bereitgestellt oder
auf seinen Abfallanlagen angenommen worden sind.

§7
Abfallbehalter

1. Art, Anzahl und Zweck der Abfallbehalter sowie die Haufigkeit und den Zeitpunkt der Abholung
legt der WZV fest. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Kunden, soweit gesetzliche,
abfallwirtschaftliche oder ordnungsrechtliche Grinde bzw. zwingende organisatorische
Regelungen aufgrund dieser Satzung und den AEB — WZV nicht entgegenstehen.

2. Soweit eine nicht ordnungsgemaRe Abfallentsorgung des Grundstiickes festgestellt wird,
bestimmt der WZV allein Anzahl, GroRe und Leerungshaufigkeit der auf dem Grundstick zu
benutzenden Abfallbehélter unter Berlcksichtigung der Abfallart und der zu erwartenden
Abfallmenge.
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3. Fir die Einsammlung von Abfall diirfen bei voriibergehendem Mehrbedarf neben den festen

1.

Abfallbehaltern nur gesondert gekennzeichnete Abfallsacke mit entsprechendem Aufdruck
jeweils getrennt fiir Rest- und Griinabfall verwendet werden. Diese Sacke sind gegen Entgelt
auf den WZV-Anlagen sowie gesondert bekannt gegebenen Verkaufsstellen des Einzelhandels
erhaltlich. Der WZV kann darlUber hinaus in Einzelfallen zum Beispiel fir nur gelegentlich
bewohnte Wochenendhauser oder wenn die Entsorgung mit Abfallbehaltern nicht zumutbar ist,
die generelle Verwendung von Abfallsdcken zulassen. In diesen Fallen sind Uber die Abholung
der Abfallsdcke hinaus jegliche weitere Entsorgungsleistungen des WZV entgeltpflichtig.

§8
Art und Durchfiihrung der Abfallentsorgung

. Die in Abfallbehaltern und besonders gekennzeichneten Abfallsdcken gesammelten Abfalle

werden regelmafig grundsatzlich zweiwochentlich nach einem gesondert bekannt gegebenen
Plan abgefahren. Die Abholzeiten bestimmt der WZV fir einzelne Gemeinden oder
Abfuhrbezirke. Die Abholplane werden in geeigneter Weise bekannt gegeben. Die Behalter fur
Restabfalle und Bioabfalle kénnen an unterschiedlichen Wochentagen entleert werden.
Abfallbehalter 660/1.100 Liter kdnnen auch wdchentlich, Restabfallbehalter 120 Liter auch
vierwdchentlich zur Leerung bereitgestellt werden.

Fir Schaden, die infolge der Aufstellung von Abgleitbehaltern auf dem vom Abfallbesitzer
zugewiesenen Platz oder durch Unterbleiben oder Verzégerung der Abholung entstehen,
haftet der WZV nur bei eigener grober Fahrlassigkeit.

Abfallbehalter, die entgegen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung oder Kennzeichnung nicht
zugelassene Stoffe enthalten oder deren Deckel nicht schlielt, weil sie Uberflllt sind oder
deren hdochstzulassiges Gesamtgewicht Gberschritten ist, werden nicht entleert.

Bei Frost obliegt es dem Kunden, insbesondere bei Bioabfallbehaltern, den Behalterinhalt
vor der Entleerung zu lockern.

Der Kunde haftet gegenuber dem WZV fur Schaden, die durch falsche Deklaration der Uber-
gebenen Abfalle, Einbringen nicht zugelassener Abfalle oder Uberschreitung der hochstzu-
I&ssigen Flllgewichte an Personen, Behaltern, Fahrzeugen und Anlagen entstehen.

Bei voribergehenden Einschrankungen, Unterbrechungen, Verspatungen oder Ausfallen der
Abholung, insbesondere infolge von Betriebsstérungen, behdérdlichen Verfigungen, Streik
oder hoherer Gewalt, hat der Kunde keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Entschadi-
gung. In diesen Fallen wird der WZV ausgefallene Leistungen nachholen. Das Néhere wird
im Einzelfall 6rtlich bekannt gemacht.

§9
Entsorgung durch Abgleit- und Absetzbehalter

Fir die in Abgleit- oder Absetzbehaltern (Wechselbehaltern) gesammelten Abfalle wird der
Abholtag mit dem Kunden vereinbart (Bedarfsabholung). Bei Bedarfsabholung werden diese
Behalter grundsatzlich

montags, wenn der Behalter freitags ausgeliefert wurde,
mittwochs, wenn der Behalter montags ausgeliefert wurde,
freitags, wenn der Behalter mittwochs ausgeliefert wurde

abgeholt. Andere Abfuhrtermine, Abholung auf Abruf und verlangerte Standzeiten im Einzelfall
kénnen ebenfalls vereinbart wurden.
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2. Die Abgleit- und Absetzbehalter diurfen nur mit den jeweils zugelassenen Abfallen geflillt
bzw. beladen werden. Sie missen au’erdem nach Gewicht und Beladung aufnehmbar und
im Rahmen der Stralkenverkehrsvorschriften transportierbar sein.

§10
Entgelte

1. Fuir die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung und damit verbundener sonstiger Leistungen
erhebt der WZV zur Deckung der Kosten privatrechtliche Entgelte nach MalRgabe eines durch
die AEB — WZV geregelten Tarifs.

2. Die Entgelte fur die regelmaBige Entsorgung der Abfallbehalter konne auch namens und im
Auftrag des WZV durch die Stadte, Amter und amtfreien Gemeinden festgesetzt und erhoben
werden.

§ 11

Abfallentsorgungsanlagen

1. Der WZV stellt die erforderlichen Entsorgungskapazitaten auf eigenen Anlagen sowie auf der
Grundlage vertraglicher Vereinbarungen sicher.

2. Der WZV ist berechtigt, Abfalle einer bestimmten Entsorgungsanlage zuzuweisen.

3. Bei Einschrankungen oder Unterbrechungen der Entsorgungsmdglichkeiten auf den Abfall-
anlagen infolge von Stérungen im Betrieb oder wegen Umstanden, auf die der WZV keinen
Einfluss hat, steht den Uberlassungspflichtigen sowie Dritten kein Anspruch auf Anlieferung
oder auf Schadensersatz zu.

4. Die Benutzung der jeweiligen Abfallentsorgungsanlagen wird durch eine gesonderte Benut-
zungsordnung geregelt.

§12
Modellversuche

Zur Einfiihrung von Systemen und zur Erprobung neuer Abfallsammlungs-, -transport-, -behand-
lungs- oder —entsorgungsmethoden oder —systeme kann der WZV Modellversuche mit ortlich
und/oder zeitlich begrenzter Wirkung einfiihren. Im Rahmen solcher MalRnahmen kdénnen Rege-
lungen getroffen werden, die von dieser Satzung oder den AEB — WZV abweichen.

lll. Allgemeine Bestimmungen

§13
Bekanntmachungen

Diese Satzung und die AEB — WZV sind nach MalRgabe der Verbandssatzung des WZV in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend den fiir Satzungen geltenden Regelungen bekannt zu
machen.
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§14
Datenschutz

1. Zur Erflllung seiner Aufgaben als offentlich-rechtlicher Entsorgungstrager ist der WZV be-
rechtigt, personenbezogene Informationen (Daten) aufgrund des Landesdatenschutzgesetzes
(LDSG) in der jeweils geltenden Fassung wie folgt zu erheben:

1.1 Angaben aus den Grundsteuerakten der Gemeinden und Amter, wer Grundstiicks-

eigentiimer des jeweils zu veranlagenden Grundstiicks ist und dessen Anschrift, sofern §
31 Abs. 3 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung nicht entgegensteht,

1.2 Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuchakten und des Katasteramtes aus

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

seinen Akten, wer Eigentumer des jeweils zu veranlagenden Grundstucks ist und dessen
Anschrift,

Angaben von Meldebehdérden aus dem jeweiligen Melderegister tber

e die Zahl der auf dem Grundstlick gemeldeten Personen und deren Vor- und
Familiennamen,

» die Art der Meldung der Personen im Sinne von Haupt- oder Nebenwohnung,
¢ den Tag der An- oder Abmeldung der Personen,

soweit diese Daten nicht im Rahmen der Auskunftspflicht nach § 5 zu erhalten sind
oder diese Daten von den Verpflichteten nur mit unverhaltnismafig hohem Aufwand
erhoben werden konnen,

sowie der Handwerkskammer aus der Handwerksrolle Uber Angaben aus dem
Gewerberegister oder den Gewerbean-, Gewerbeum- oder Gewerbeabmeldungsakten
der ortlich zustandigen Ordnungsbehdrden tber

+ den Namen sowie die Anschrift des Gewerbebetriebes,

+ den Namen und die Anschrift des Inhabers des Gewerbebetriebes,

e den Tag der Errichtung des Gewerbebetriebes

Angaben des Amtsgerichts aus dem Amtlichen Handelsregister sowie der Industrie-

und Handelskammer aus ihren Dateien der Kleingewerbetreibenden und der bei ihr
gespeicherten Handelsregistereintragungen tber

« den Namen sowie die Anschrift des Betriebes,

« den Namen und die Anschrift des Inhabers und des Geschaftsfihrers des Betrie-
bes,

e den Tag der Eintragung des Betriebes.
Angaben aus den Akten des Finanzamtes, wer die Grundstickeigentimerin der/die

Grundstuckseigentimer des jeweils zu veranlagenden Grundstlckes ist/sind und
deren/dessen Anschrift(en).

Bei Selbstanlieferung im Sinne des § 3 Nr. 7 ist der WZV berechtigt, Daten beim
Anlieferer wie folgt zu erheben:

* Vor- und Familiennamen sowie die Anschrift des Abfallbesitzers

¢ Name und Anschrift des anliefernden Transportunternehmens

2. Die nach Nr. 1 erhobenen sowie die weiteren im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung
angefallenen und anfallenden personenbezogenen Daten darf der WZV nur zum Zweck der
Erfullung der ihm Ubertragenen Aufgaben als Trager der Abfallentsorgung insbesondere zur
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Ermittlung des/der Uberlassungspflichten und der auf dem jeweiligen Grundstiick vorhande-
nen Haushalte sowie zum Zwecke der Entgelterhebung verwenden, speichern und weiter-
verarbeiten. Bezuglich der Loschung der personenbezogenen Daten findet § 28 Abs. 2 Lan-
desdatenschutzgesetz Anwendung.

§15
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 17a Abs. 3 des Gesetzes Uber kommunale Zusammenarbeit (GkZ)
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.1 entgegen § 4 seine Abfalle nicht wahrend des ganzen Jahres dem WZV Uberlasst,

1.2 entgegen §§ 5 und 7 die Aufstellung von Abfallbehaltern nicht zuldsst,

1.3 entgegen § 5 nicht seiner Auskunfts- und Anzeigepflicht nachkommt oder eine Kontrolle
nicht ermdglicht,

1.4 seiner Pflicht zur Getrennthaltung von stofflich verwertbaren bzw. schadstoffhaltigen
Abfallen nicht nachkommt,

1.5 Abfalle nicht in zugelassenen Abfallbehaltern bereitstellt,
1.6 gegen § 8 Absatz 4 verstoRt,
1.7 Sperrmll vor fremden Grundstiicken zur Abfuhr bereitstellt (unerlaubte Beistellungen)

1.8 zur Sperrmiullabfuhr unzulassigerweise bereitgestellte Gegenstande nicht wieder ent-
fernt,

1.9 entgegen § 7 Behalterkennzeichnungen entfernt,

1.10die vom WZV nach Maligabe dieser Satzung bzw. der AEB — WZV zur Verfligung ge-
stellten Restabfallgefalle bzw. Biotonnen nicht Ubernimmt, nicht ordnungsgemal ver-
wahrt oder nicht sachgerecht behandelt sowie Beschadigungen oder den Verlust der
Gefalle nicht unverziglich anzeigt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e von 10,- € bis 500,- € geahndet werden.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftssatzung des WZV
in der Fassung der IV. Nachtragssatzung vom 11.12.2003 aul3er Kraft.

Bad
(L.S.

gez.

Segeberg, den 08. Dezember 2004

)

Kretschmer

Verbandsvorsteher



	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Einsammeln und Befördern der Abfälle
	III. Schlussbestimmungen
	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Einsammeln und Befördern der Abfälle
	Einsammlung der Abfälle
	Entgelte


	Abfallentsorgungsanlagen
	Modellversuche
	III. Allgemeine Bestimmungen
	Bekanntmachungen

